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Als die Interessenvertreterin von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern der 
deutschen Landwirtschaft ist die Indus-
triegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
seit Beginn der europäischen Agrarpo-
litik an diesem politischen  Geschehen 
beteiligt. Von Anfang an waren auch die 
agrarisch Beschäftigten von Entschei-
dungen aus Brüssel betroffen. Bis vor 
wenigen Jahren vorwiegend durch Ar-
beitsplatzverluste im agrarischen Struk-
turwandel, mittlerweile  ändern sich in 
vielen Regionen die Verhältnisse und es 
entstehen völlig neue Strukturen. Immer 
mehr kleine Landwirte scheiden aus der 
Landwirtschaft aus, die Betriebe wer-
den größer, neue Arbeitskräfte werden 
eingestellt.

Auch in der Politik schlägt sich die 
wachsende Bedeutung von Arbeitneh-
mern im primären Sektor nieder. Mit der 
Vorlage der Kommissionsvorschläge 
zur künftigen Gemeinsamen Agrarpoli-
tik (GAP) wird dies deutlich. Durch die 
Anrechnung der Lohnkosten bei der 
Kappung der Subventionen in der ers-
ten Säule werden zum ersten Mal die  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der ersten Säule der GAP berück-
sichtigt. In der zweiten Säule wurden 
zwei Ziele aufgenommen die seit Jahren 
schon auf dem Forderungskatalog der 
europäischen Landarbeiterschaft ste-
hen:

 Wissenstransfer, mit der 
 Aufforderung nach Lebenslangen 
 Lernen in der Land- und 
 Forstwirtschaft, 

 sowie die Bekämpfung von Armut  
 in den Ländlichen Räumen. 

Zu diesen Themen haben die europäi-
schen Agrargewerkschaften seit Jahren 
Positionen bezogen und umfangreiches 
Wissen erworben. 

Das Projekt „Strategien für Beschäf-
tigungsanreize in der Gemeinsamen 
Agrarpolitik“  resultiert aus einer na-
tionalen Diskussion in Deutschland 
über die wachsende Bedeutung von 
Beschäftigung in der Landwirtschaft. 
Unterschiedliche Konzepte zur Umset-
zung von Beschäftigungsförderung im 

Von der Gemeinsamen Agrarpolitik 
nach 2013 erwarten wir Unterstüt-
zung für unsere Bemühungen auf 
dem Weg zur zukunftsfähigen Land-
wirtschaft!

Rahmen der Direktzahlungen einerseits 
und die Umsetzung von Vorstellungen 
zur „guten Arbeit“ und Einhaltung von 
sozialen Standards waren Grundlagen 
für dieses Projekt. Wie diese nationa-
len Vorstellungen sich in einen europä-
ischen Kontext einfügen lassen war ein 
Ziel des Projektes. Die daraus resultie-
renden Ergebnisse zeigen einerseits die 
Chancen und Möglichkeiten für mehr 
Arbeitsplätze durch eine auf mehr Be-
schäftigung gezielte Agrarpolitik, ande-
rerseits die Defizite in der europäischen 
Agrarsozialforschung.    

Somit erwachsen für die europäischen 
Gewerkschaften konkrete Ansatzpunkte 
wie sie in der nächsten Förderperiode 
für die Beschäftigten Verbesserungen 
erreichen können. Die in der Europä-
ischen Föderation der Agrargewerk-
schaften (EFFAT) zusammengeschlos-
senen Arbeitnehmervertretungen haben 
die vergangenen Jahre genutzt, um ihre 
Themen und Inhalte zu platzieren. Uns 
ist es gelungen auf europäischer Ebene 
ein umfassendes Netzwerk aufzubauen. 
Das werden wir nutzen um für uns wich-
tige Themen weiter zu entwickeln.

In den nächsten Jahren wird sich zeigen, 
wie wir die für Arbeitnehmer wichtigen 
Bereiche, den Arbeits- und Gesund-
heitsschutz, das  Lebenslange Lernen, 
die Einhaltung und Entwicklung von So-
zialen Standards sowie die Zukunftsfra-
gen im Zusammenhang mit Klimawan-
del und demografischer Entwicklung 
bearbeiten, Lösungen suchen und be-
wältigen werden.

Vorwort

Holger Bartels, Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt
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Zeitleiste EU-Agrarpolitik – Von der Produktivitätssteigerung 
zur Beschäftigungsförderung?
Dr. Frieder Thomas, Kasseler Institut für ländliche Entwicklung e.V.

1957 bis 1967 Marktordnung und Rationalisierungen

 Aufbau gemeinsamer Marktordnungen für Landwirtschaft und 
Agrarhandel (EWG)

seit 1968  Außenschutz des gemeinsamen Marktes

 Gemeinsame Marktorganisation: Interventionssystem für landwirt-
schaftliche Produkte, subventionierte Lagerhaltung und Exportsub-
ventionen

 Schutz der Produkte durch Zölle, zollfreier Import von Futtermitteln

 Finanzierung über den Europäischen Ausrichtungs- und Garantie-
fond (EAGFL)

 Förderung des Strukturwandels: Einzelbetriebliches Förderungs- 
und soziales Ergänzungsprogramm 

ab 1970er Die GAP stößt an ihre Grenzen

 Überschüsse 

 Umweltprobleme

 Steigende Exportsubventionen

 Preisstützungen machen rund 70 Prozent des Gemeinschaftshaus-
haltes aus 

Erste Korrekturen 

 Verbesserung des Markgleichgewichtes durch Absatzförderung 
Schulmilch, Marketingförderung, Beihilfen für Ernährungsindustrie 

1977  Mitverantwortungsabgabe für Erzeuger („Milchpfennig“)

1984  Einführung der Milchquotenregelung

1988  Stabilisatoren für Getreide, Ölsaaten, Eiweißpflanzen

 Extensivierungsprogramme und freiwillige 
Flächenstilllegung

 Obergrenze für Agrarhaushalt 

1992 Von der Produktivitätssteigerung zur internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit: die MacSherry-Reform

 Staatliche Einkommensübertragungen als Kompensation für Ende 
der Preisstützung, Einführung von 
Direktzahlungen

 Obligatorische Flächenstilllegung 

 Flankierende Maßnahmen für Umweltleistungen, Aufforstung, Vorru-
hestand

 Entwicklungsprogramme ländlicher Raum 

seit 2000 Weitere Reformen: Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit

 Agenda 2000 – Leitbild Multifunktionalität 

 Kontinuierliche Entkopplung der Direktzahlungen

 Ausstieg aus den Marktordnungen 

 Cross Compliance: Das Einhalten ökologischer 
Mindeststandards ist Bedingung für die Gewährung 
von Direktzahlungen

 Einführung einer zweiten Säule zur Förderung einer integrierten 
ländlichen Entwicklung (ELER) 
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Beitritte zur Europäischen Union

1957 
Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg, Niederlande

1973 
Dänemark, Großbritannien,

1981 
Griechenland

1986 
Portugal, Spanien

1995 
Finnland, Österreich, Schweden

2004 
Estland, Lettland, Litauen, Malta, 
Polen, Slowakei,  Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern

2007 
Bulgarien, Rumänien
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Arbeit und Beschäftigung in der 
Europäischen Agrarpolitik

Die EU-Kommission hat im Herbst 2011 
Vorschläge zur Gestaltung der gemein-
samen europäischen Agrarpolitik (GAP) 
nach 2013 vorgelegt. Mit diesen Vor-
schlägen bekommen Beschäftigungs-
verhältnisse zum ersten Mal, seit es 
eine GAP gibt, eine gewisse Bedeu-
tung.  Derzeit stehen die europäischen 
Subventionen für die Landwirtschaft 
im wesentlichen in einem Verhältnis zur 
Fläche, die landwirtschaftlich bewirt-
schaftet wird. In Zukunft soll es eine 
Obergrenze geben, die pro Betrieb aus-
gezahlt wird („Kappung“). Betrieben, 
die davon betroffen wären, soll es je-
doch möglich sein, Lohnkosten geltend 
zu machen. Beim gegenwärtigen Vor-
schlag (Redaktionsschluss 15.11.2011) 
wird die Obergrenze für jeden Euro 
Lohnkosten um einen Euro erhöht.

Die Bedeutung der Lohnarbeit als Ein-
flussfaktor in der Agrarpolitik ist damit 
in der Realität gering. Sie begrenzt sich 
auf die wenigen Betriebe, die von der 
Obergrenze betroffen sein werden. Es 
sollte jedoch nicht unterschätzt wer-
den, dass der Faktor „Lohnarbeit“ nun 
zum ersten Mal auftaucht und dies eine 
Neuorientierung in der Geschichte der 
Gemeinsamen Agrarpolitik bedeuten 
könnte. In der Vergangenheit orientierte 
sich die GAP vor allem an Preisen, Pro-
dukten, Mengen und bewirtschafteter 
Fläche.

Landwirtschaft: der erste 
gemeinsame europäische 
Politikbereich

Die Geschichte der GAP beginnt be-
reits mit der Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) 
im Jahr 1957. Die EWG wollte die durch 
den Zweiten Weltkrieg geschwächte 
Land- und Nahrungsmittelwirtschaft 
stärken, um die Bevölkerung mit aus-
reichenden Mengen an preiswerten 
Nahrungsmitteln zu versorgen. Die 
Agrarpolitik gehört damit zu einem der 
ersten Bereiche, in denen wirklich eine 
gemeinsame und einheitliche Politik im 
Rahmen der Europäischen Union (da-
mals noch EWG) realisiert wurde.

Produktivitätssteigerung

In den ersten zwei Jahrzehnten standen 
die gemeinsame Markt- und Preispoli-
tik für landwirtschaftliche Produkte und 
strukturelle Maßnahmen zur Steige-
rung der Produktivität im Vordergrund. 
Preispolitik bedeutete dabei: Es wurde 
ein System eingeführt, welches im Ver-
hältnis zum Weltmarkt ein relativ hohes 
und stabiles Erzeugerpreisniveau ga-
rantierte. Dieses System animierte zu 
Investitionen und Produktivitätssteige-
rungen und war sehr erfolgreich. In der 
Landwirtschaft wurde ein ungeheurer 
Produktionsfortschritt erzielt. Allerdings 
sank der Anteil der in der Landwirt-
schaft Tätigen gleichzeitig enorm. Die 
Folgen dieser Politik zeigten sich im Ver-
lauf der 1970er Jahre: Mit dem Produk-
tivitätsfortschritt und der Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Produktion ent-
standen vier Probleme: 

Der Mangel wurde beseitigt, aber nun 
gab es Überschüsse. Das europäische 
Preisniveau war aber durch das GAP-
System so hoch, dass die Überschüsse 
nicht auf dem Weltmarkt abgesetzt wer-
den konnten. Man sprach von Getrei-
debergen und Milchseen. Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass die Intensivierung 
der Produktion Umweltprobleme mit 
sich brachte. 

Der Verlust von Arbeitsplätzen in der 
Landwirtschaft wurde zunächst nicht 
als grundsätzliches Problem gesehen. 
Im Gegenteil, er war die konsequente 
Folge des Übergangs von der Agrar- in 
die Industrie- und Dienstleistungsge-
sellschaft. Bedeutung bekam das The-
ma Landwirtschaft und Arbeit jedoch 
für sogenannte strukturschwache Re-
gionen, in denen es keine Alternativen 
im Bereich von Industrie oder Dienst-
leistung gibt und aus denen viele Men-
schen abwander(te)n. Die GAP setzte 
aber nicht auf die Stabilisierung der 
Beschäftigung in der Landwirtschaft 
selbst, sondern förderte vor allem die 
Diversifizierung (wie z.B. den Einstieg 
landwirtschaftlicher Betriebe in Touris-
mus, Direktvermarktung etc.) und die 
Schaffung von außerlandwirtschaftli-
chen Arbeitsplätzen.
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Nicht zuletzt war diese Politik teuer. Das 
Aufrechterhalten eines relativ hohen Er-
zeugerpreisniveaus, die Lagerhaltung 
für Überschüsse und die Subventionie-
rung von Exporten kosteten viel Geld. 
Der Agrarhaushalt beanspruchte im Jahr 
1979 etwa 70 Prozent des gesamten 
Gemeinschaftshaushaltes.

Wettbewerbsfähigkeit

Um dem Überschussproblem Herr zu 
werden, wurden Mengenbegrenzungen 
für die Produktion eingeführt (Milchquo-
te, später auch Flächenstillegungen). 

Aber vor allem wurde die internationa-
le Wettbewerbsfähigkeit nun zu einem 
neuen Ziel. Dabei ging es vor allem um 
die Nahrungsmittelwirtschaft, die in Eu-
ropa eine hohe volkswirtschaftliche Be-
deutung hat. Die Landwirtschaft selbst 
sollte entsprechend günstige Rohstoffe 
liefern. Das erforderte einen drastischen 
Politikwechsel. Die EU hielt die Agrar-
preise nicht mehr hoch, sondern zog 
sich aus der Preisstützung zurück. Um 
keinen drastischen Strukturbruch zu 
verursachen, wurden die Mittel des Ag-
rarhaushaltes nun dazu verwendet, so-
genannte Preisausgleichzahlungen vor-
zunehmen. Diese sollten die Verluste, 
die durch die drastischen Preissenkun-
gen auftraten, kompensieren. Da diese 
Ausgleichszahlungen direkt an die land-
wirtschaftlichen Betriebe gehen, wer-
den sie auch Direktzahlungen genannt. 

Die Direktzahlungen waren anfangs an 
ganz bestimmte Produkte gekoppelt 
(z.B. Getreide, Rindfleisch, später auch 
Milch; keine Ausgleichszahlungen für 
Schweinfleisch oder Kartoffeln). Die-
ses System stand jedoch im Wider-
spruch zu sehr grundsätzlichen Regeln 
der Welthandelsorganisation (WTO). 
Demnach dürfen konkrete Produkte 
nicht subventioniert werden. Daher sind 
diese Direktzahlungen inzwischen ent-
koppelt worden (in den EU-Mitglieds-
staaten in unterschiedlichem Ausmaß). 
Wesentliche Berechnungsgrundlage ist 
nun die bewirtschaftete Fläche, relativ 
unabhängig davon, was erzeugt wird. 
Arbeit und Beschäftigung spielten bei 
diesen Fragen keine Rolle.

Nachhaltigkeit

Umweltprobleme durch die Intensivie-
rung der Landwirtschaft wurden vor 
allem in der 1980er Jahren zunehmend 
zum Thema. Beim Übergang von der 
Preisstützung zur Wettbewerbsfähigkeit 
wurden daher auch erste Agrarumwelt-
programme eingeführt. Diese soge-
nannten Flankierenden Maßnahmen hat-
ten auch mengenreduzierende Effekte 
und trugen zur Verringerung des Über-
schussproblems bei. Daher wurden die-
se Programme auch von Beteiligten ak-
zeptiert, die die Umweltprobleme nicht 
für gravierend hielten.

Mit der Agrarreform des Jahres 2000 
wurden alle Maßnahmen, die zur Nach-
haltigkeit der Landwirtschaft beitra-
gen sollten, in ein Programm integriert 
(ELER, sogenannte 2. Säule). Hier fin-
den wir derzeit sowohl die Investitions-
förderung (Ziel: Wettbewerbsfähigkeit), 
die Agrarumweltprogramme als auch 
Förderprogramme zur Dorfentwicklung 
oder zur Diversifizierung von Unterneh-
men im ländlichen Raum.

Arbeit und Beschäftigung haben hier 
unterschiedliche Bedeutung. Die In-
vestitionsförderung stärkt das investie-
rende Unternehmen, heizt aber gleich-
zeitig den Strukturwandel an, der zum 
Arbeitsplatzabbau in der Landwirtschaft 
führt. Die Agrarumweltmaßnahmen bie-
ten eine Bezahlung für den zusätzlichen 
Aufwand, der für besonders umwelt-
schonendes Wirtschaften  erforderlich 
ist. Die Förderung der ländlichen Ent-
wicklung unterstützt die Gründung von 
kleinen und mittleren Unternehmen im 
ländlichen Raum außerhalb der Land-
wirtschaft – insbesondere in benachtei-
ligten Regionen.
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Strategien für Beschäftigungsanreize 
in der Gemeinsamen Agrarpolitik - Projektergebnisse

Dr. Karin Jürgens, Kasseler Institut 
für ländliche Entwicklung e.V. Die starke Verengung der europäischen 

Agrarpolitik auf eine Flächenförderung 
führt zu sozialen und wirtschaftlichen 
Ungleichgewichten. Es fehlen bis jetzt 
Strategien für eine sozial gerechte und 
beschäftigungspolitische Gestaltung. 

Das Projekt „Strategien für Beschäf-
tigungsanreize in der Gemeinsamen 
Agrarpolitik“ wurde im Rahmen des 
EU-Programmes „Progress“ über eine 
Laufzeit von einem Jahr durchgeführt. 
Die Ziele des Projektes haben einen 
sehr aktuellen Ausgangspunkt: Für das 
Jahr 2013 stehen EU-Agrarreformen 
an. Mit ihren derzeitigen Vorschlägen 
zur Reform der GAP hat die Europä-
ische Kommission die Förderung der 
Beschäftigung im ländlichen Raum 
und die Einführung sozialer Standards 
stärker in den Vordergrund gerückt. Die 
Forderung verknüpft sich unmittelbar 
mit einer gerechteren Verteilung der Di-
rektzahlungen zwischen verschiedenen 
landwirtschaftlichen Betriebsformen.

Wie sich die Agrarförderung darauf 
hin verbessern lässt, diskutierten und 
untersuchten gewerkschaftliche Sozial-
partner aus fünf europäischen Ländern 
gemeinsam mit Landwirten, Vertretern 
landwirtschaftlicher Verbände und Wis-
senschaftlern in 4 regionalen Work-
shops und einer Abschlusskonferenz. 

Die Ergebnisse der intensiven Analy-
sen und Diskussionsbeiträge werden 
im folgenden Beitrag dargestellt. Als 
Grundlage für diese Diskussion hat das 
Kasseler Institut für ländliche Entwick-
lung e.V. im Rahmen dieses Projektes 
die Neuverteilung der Direktzahlungen 
am Beispiel von drei alternativen Re-
formansätzen berechnet, bei denen die 
Grundage der Verteilung der Direktzah-
lungen eine Bindung an den Faktor Ar-
beit ist.

Auf dem Prüfstand: Bindung der 
Direktzahlungen an den Faktor 
Arbeit 

Die Direktzahlungen in der 1. Säule 
der GAP machen einen sehr großen 
Anteil des EU-Agrarbudgets aus. Ihre 
Auszahlung an landwirtschaftliche Be-
triebe erfolgt an die Fläche gebunden, 
pro Hektar in Form von Betriebsprä-
mien. Dadurch erhalten wenige große 
Betriebe einen großen Anteil an den 
Direktzahlungen. Im Finanzjahr 2009 
erhielten 82 Prozent der Betriebe der 
EU-27 bis zu 5.000 Euro Direktzahlun-
gen pro Betrieb. Dies machte aber nur 
15 Prozent der Fördermittel aus. Dage-
gen stehen 1,6 Prozent landwirtschaft-
liche Betriebe, die einen Anspruch von 
mehr als 50.000 Euro Direktzahlungen 
pro Betrieb erhielten. Diese 1,6 Prozent 
der Betriebe erhielten aber 32 Prozent 
der Direktzahlungen. Die Betriebe mit 
einem Anspruch von bis zu 5.000 Euro 
erhielten im Durchschnitt 902 Euro je 
Betrieb und Jahr, die Betriebe mit einem 
Anspruch von mehr als 50.000 Euro Di-
rektzahlungen erhielten im Durchschnitt 
100.230 Euro je Betrieb und Jahr 1.

Bindung an die Fläche macht 
Probleme

Kritisiert wird an diesem System, dass 
es wirtschaftliche Ungleichgewichte 
zwischen Betrieben provoziert. Ange-
sichts der zukünftigen Herausforderun-
gen der europäischen Landwirtschaft 
wird zudem infrage gestellt, ob es an-
stelle der flächengebundenen Direkt-
zahlungen nicht sinnvollere Möglichkei-
ten zur Verteilung der Steuergelder gibt 
und daher eine grundsätzliche Neuaus-
richtung notwendig ist, mit einer Vertei-
lung der Direktzahlungen weg von der 
Fläche hin zur Arbeit.

Flächengebundene Direktzahlungen

 begünstigten arbeitsextensiv wirt-
schaftende flächenstarke Betriebe 
gegenüber arbeitsintensiven Be-
trieben und benachteiligen damit 
Tierhaltungsbetriebe gegenüber 
Ackerbaubetrieben,

 fördern also eine weitere Rati-
onalisierung der flächenstarken 
Ackerbaubetriebe, 

1 Gerhard Horvoka 2011, Arbeit statt Hektar 
fördern – Standardarbeitszeitmodell für 
Direktzahlungen, in: Kritischer Agrarbericht 
2012, Hg.: Agrarbündnis, im Erscheinen).

Tudor Dorobantu / Agrostar
Die Arbeiter, gerade die Tagelöhner, haben bei uns in Ru-
mänien große Probleme. Die Schwarzarbeit nimmt zu. Wir 
brauchen eine Agrarpolitik, die stärker auf die Sozialen 
Probleme eingeht.
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 und bieten entsprechend keine 
ausreichenden Lösungen für die 
„neuen Herausforderungen“ der 
EU-Landwirtschaft (Klima- und 
Umweltschutz, Erhalt der Biodi-
versität). 

Zudem kennzeichnet sich das bisherige 
Direktzahlungssystem dadurch, dass: 

 es hohe Kosten und einen hohen 
bürokratischen Aufwand verur-
sacht, 

 die Direktzahlungen für Landwirte 
heute einen sehr hohen Anteil 
ihres Einkommens ausmachen 
(in Deutschland betrug der Anteil 
der Direktzahlungen im Jahr 2010 
laut des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft (BMVEL) 52 
Prozent des durchschnittlichen 
Einkommens). 

 Strategien fehlen, die GAP zu 
einer Politik für alle in der Land-
wirtschaft tätigen Menschen und 
damit auch sozial nachhaltig zu 
gestalten. 

 in der 1. Säule der GAP keine 
Maßnahmen für die Verbesserung 
der Qualität der Arbeit verankert 
sind (wie die Förderung legaler 
Beschäftigung, gegen Schwarz-
arbeit, Förderung des Arbeits- 
schutzes).

Arbeit statt Fläche? 

Im Deutschland gibt es drei grundlegen-
de Reformvorschläge, die Direktzahlun-
gen an Arbeit zu binden. 

Das Korrekturmodell (I) wurde bereits 
Anfang der 1990er Jahre von der Ar-
beitsgemeinschaft für bäuerliche Land-
wirtschaft e.V. (AbL e.V.) in die Diskus-
sion gebracht. Es geht im Prinzip in 
dieselbe Richtung, wie der Vorschlag 
der EU-Kommission vom Oktober 2011. 
Insgesamt ist das Modell aber ein-
schränkender: Die Direktzahlungen wer-
den weiter anhand der bewirtschafteten 
Fläche berechnet. Aber die Auszahlun-
gen werden dann gestaffelt gekürzt, 
und zwar bereits ab einer Stufe von 
30.000 Euro:

 25 Prozent Kürzung bei 30.000 
bis 100.000 Euro 

 50 Prozent Kürzung von 100.000 
bis 200.000 Euro

 75 Prozent Kürzung über 
200.000 Euro

I. Korrektur 
Korrekturen an bestehender Flä-
chenzahlung, Kürzungen in Stufen

II. Indikator Arbeitskosten 
Aufgabe der Flächenbindung, 
Direktzahlungen für Beschäfti-
gungsanreize  
dazu: Bindung der Zahlungen an 
Sozialbeiträge als Indikator der 
Arbeitskosten

III. Standardarbeitszeit 
Aufgabe der Flächenbindung 
Bindung der Zahlungen an 
standardisierten Arbeitsbedarf

Barbara Bindner / FGA / CFDT
Dieses Projekt ist ein gutes Beispiel wie europäische Zu-
sammenarbeit gestaltet werden kann. Informationen werden 
ausgetauscht, unterschiedliche Ansätze diskutiert und ge-
meinsame Inhalte und Vorschläge entwickelt.

Kürzungen bei Direktzahlungen30.000 €

30.001 bis 100.000 € - 25%

100.001 bis 200.000 € - 50%

- 75%über 200.000 €
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Der von der Staffelung betroffene Be-
trieb kann 50 Prozent seiner tatsächlich 
anfallenden sozialversicherten Lohnkos-
ten in Ansatz bringen und so die Kürzun-
gen kompensieren. 

Der Vorschlag zielt auf eine größere 
Verteilungsgerechtigkeit ab und will 
zum Abbau der Wettbewerbsnachteile 
personalintensiver Betriebe beitragen. 
Auch wird davon ausgegangen, dass 
die Bereitschaft größerer Betriebe zur 
umweltschonenden Landbewirtschaf-
tung erhöht wird. 

Direktzahlungen anhand von 
Indikatoren für Arbeitskosten oder 
der Standardarbeitszeit (II+III)

Diese beiden Modelle rücken von ei-
ner Berechnung der Direktzahlungen 
abhängig von der Fläche ab. Einmal 
werden als Grundlage zur Bemessung 
der Direktzahlungen die Beiträge land-
wirtschaftlicher Betriebe in die gesetz-
liche Sozialversicherung verwendet 
(Modell II). 

 Die Sozialbeiträge stellen einen 
proportionalen Anteil an den 
Arbeitskosten landwirtschaftlicher 
Betrieben dar und

 dienen darüber als Abbild der 
Arbeit der selbstständigen Land-
wirte und der lohnabhängigen 
Beschäftigten 

 Die Kosten für die Arbeit sollen so 
gesenkt und die Beschäftigung 
gezielt gefördert werden. 

In Modell III ist die Grundlage der 
Bemessung der standardisierte Ar-
beitsbedarf. Dieser errechnet sich aus 
kalkulatorischen Werten für den Ar-
beitsaufwand unterschiedlicher Produk-
tionsverfahren (z.B. für Milchkühe, Ge-
flügel, Mähdrusch, Zuckerrüben oder 
Grünland usw.). 

 Der Vorschlag zielt auf die besse-
re Berücksichtigung des höheren 
Arbeitsaufwandes bei arbeitsin-
tensiven und vielseitigen Betrie-
ben.

 In Deutschland wird der standar-
disierte Arbeitsbedarf von den 
landwirtschaftlichen Unfallversi-
cherungen zur Ermittlung ihrer 
Beiträge angewendet. 

 Es ist in Deutschland ein von den 
wichtigen landwirtschaftlichen In-
teressengruppen und Verbänden 
anerkanntes Verfahren. 

In den europäischen Mitgliedsstaaten 
gibt es solche standardisierte Daten-
sammlungen und Berechnungen zum 
Arbeitszeitbedarf in unterschiedlichen 
Ausführungen (z.B. in Deutschland, Ös-
terreich, Niederlande, Belgien, Frank-
reich, Tschechien, Rumänien). 

Beide Modelle (II + III) haben das Ziel 
zur wirtschaftlichen Stabilität, Einkom-
menssicherung und zur Arbeitsentlas-
tung auf landwirtschaftlichen Betrieben 
beizutragen. Zudem werden sich von 
ihnen positive Wirkungen auf die länd-
liche Entwicklung, die Umwelt und die 
Förderung einer vielseitigen Landbe-
wirtschaftung erhofft. 

Wie wirken die Modelle? Befragung 
landwirtschaftlicher Betriebe und 
Umrechnungsfaktoren

Im Projekt ist die Neuverteilung der 
Direktzahlungen am Beispiel von land-
wirtschaftlichen Betrieben berechnet, 
die typisch für die deutsche Agrarstruk-
tur sind. Dies waren Verbundbetriebe, 
spezialisierte Ackerbau- bzw. Weide-
viehbetriebe, Veredlungsbetriebe im 
Haupt- und Nebenerwerb, die entweder 
als juristische Personen oder auch als 
Einzelunternehmen organisiert waren. 
Die für die Berechnung notwendigen 
Daten stammen aus einer Befragung 
von 80 landwirtschaftlichen Betrieben. 
In dieser wurden für das Wirtschafts-
jahr 2006/2007 einzelbetriebliche Da-
ten für den geplanten Vergleich erfasst: 
die Höhe der Zahlungsansprüche der 
Betriebe, die Sozialbeiträge in die So-
zialversicherungen, die Flächennutzung 

Bohumir Dufek / OSPZV-ASO 
Die Ungleichheit zwischen den Alten und Neuen EU Staa-
ten bei den Agrarsubventionen muss nach 20 Jahren der 
europäischen Einigung endlich aufhören. Ohne eine Gleich-
behandlung ist der soziale Zusammenhalt in den ländlichen 
Regionen vieler neuer Mitgliedsstaaten gefährdet.
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und Viehhaltung zur Berechnung des 
standardisierten Arbeitszeitbedarfs, 
usw.). 

Für die Neuverteilung der Direktzah-
lungen nach dem Indikator für Arbeits-
kosten (II) und der Standardarbeitszeit 
(III) mussten Umrechnungsfaktoren 
bestimmt werden. Wir haben dafür den 
Gesamtwert der Zahlungsansprüche, 
der Deutschland im Jahr 2006 zur Ver-
fügung stand (nach dem Statistischen 
Jahrbuch, BMVEL 2009) in das Verhält-
nis gesetzt zur Gesamtsumme 

 der kalkulatorischen Arbeitskraft-
stunden und 

 der Beitragszahlungen landwirt-
schaftlicher Betriebe in Deutsch-
land in die Sozialversicherungen. 

Es ergaben sich Umrechnungsfaktoren 
von 6 Euro Direktzahlungen je einer 
kalkulatorischen Arbeitsstunde und 2,2 
Euro Direktzahlung je 1 Euro Sozialver-
sicherungsbeitrag. 

Beispiele für die Umverteilung der 
Direktzahlungen

1. Spezialisierter Ackerbaubetrieb, 
1470 ha LN, Restgrünland 138ha, dazu 
17.268 Masthähnchen pro Jahr und 
738 Mastschweine 

Bei Anwendung des Korrekturmodel-
les würde dieser Betrieb immer noch 
409.000 € erhalten. Seine Direktzah-
lungen werden um 56.000 Euro ge-
genüber den 2013 geltenden Prämi-
enanspruch (465.000 Euro) gesenkt, 

Gesamtwert der Zahlungsansprüche in Deutschland
im Rahmen der Betriebsprämienregelung

(5,5 Milliarden Euro für das Jahr 2006)

ins Verhältnis gesetzt zu

∑ stand. Arbeitsstunden ∑ Beitragszahlungen

6 Euro
Direktzahlung je
1 kalkulatorische

Arbeitsstunde

2,20 Euro
Direktzahlung je

1 Euro
Sozialversicherungsbeitrag

da er einen Großteil der Kürzungen 
durch 50 Prozent seiner tatsächlichen 
Lohnkosten anrechnen kann! Bei der 
Anwendung der Sozialbeiträge als Be-
rechnungsgrundlage ergäbe sich durch 
die Bewirtschaftung mit Fremdarbeits-
kräften ein Anspruch von etwa 364.000 
Euro. Würde die Standardarbeitszeit als 
Berechnungsgrundlage herangezogen, 
käme es zu einer sehr starken Kürzung 
um 401.000 auf 148.000 Euro, die sich 
im geringen Arbeitskräftebedarf begrün-
det.

2. Verbundbetrieb, 1400 ha LN, Grün-
land 285 ha, dazu 300 Milchkühe und 
Nachzucht, 1000 Mastschweine, Wei-
devieh

Für diesen Betrieb würde sich das Kor-
rekturmodell nicht weiter auswirken. 
Die im Jahr 2013 geltenden Prämien-
ansprüche von 494.000 € würden 
dem Betrieb weiterhin ausgezahlt. Der 
Betrieb kann die Kürzungen durch An-
rechnung der Lohnkosten voll kompen-
sieren. Dagegen ergäbe sich bei der 
Berechnung der Direktzahlungen nach 
den Sozialbeiträgen ein viel höheres 
Volumen von 603.000 €. Es wird deut-
lich, dass dieser vielseitig organisierte 
Verbundbetrieb mit Fremdarbeitskräften 
begünstigt würde. Bei der Anwendung 
des standardisierten Arbeitszeitbedar-
fes würden seine Prämienansprüche 
allerdings stark gesenkt auf 208.000 €. 
Die Ermittlung des standardisierten Ar-
beitszeitbedarfs unterstellt sehr hohe 
Rationalisierungsvorteile bei großen Be-
trieben. Das führt im Falle dieses Betrie-
bes zu Nachteilen. 

3. Milchviehbetrieb 110 ha LN, 50 ha 
Grünland, 80 Kühe und Nachzucht

Im Gegensatz zu dem großen Verbund-
betrieb Nr. 2 mit 300 Milchkühen wür-
de dieser Betrieb eine Erhöhung von 
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4.600 Euro gegenüber den Prämienan-
sprüchen von 2013 (38.900) erwarten 
können. Bei einer Anwendung der So-
zialbeiträge als Berechnungsgrundlage 
käme es dagegen zu einer Senkung 
der Ansprüche um fast ein Drittel auf 
26.200 Euro. Der mit Familienarbeits-
kräften bewirtschaftete Betrieb könnte 
diese Benachteiligung aber durch die 
Einstellung einer Arbeitskraft kompen-
sieren, da er nach unseren Berech-
nungen in Deutschland für jeden Euro 
Sozialversicherungsbeitrag 2,2 Euro 
Direktzahlungen bekäme.

Bei den Verbundbetrieben und Vered-
lungsbetrieben in der Größenordnung 
um 100ha LN waren die Wirkungen der 
Modelle ähnlich. 

4. Milchviehbetrieb 23 Kühe und Nach-
zucht, 23 ha LN, 18 ha Grünland

Bei diesem Milchviehbetrieb wird deut-
lich, dass sowohl eine Berechnung 
nach standardisierter Arbeitszeit als 
auch den Sozialbeiträgen kleinerer ar-
beitsintensive Betriebe stärken würden. 
Bei Anwendung beider Verfahren käme 
es zu mehr als einer Verdopplung der 
Direktzahlungen von 7.900 Euro auf 
über 16.000 Euro. In Relation zu Betrieb 
Nr. 3 haben diese Familienbetriebe rela-
tiv hohe Sozialversicherungsbeiträge zu 
leisten. Ein ähnlich kleiner, aber arbeits-
extensiv wirtschaftender Ackerbaube-
trieb würde bei Berechnung der Direkt-
zahlungen nach dem standardisierten 
Arbeitsbedarf dagegen erhebliche Kür-
zungen hinnehmen müssen. 

Stärken und Schwächen der Modelle 
im Vergleich 

Würde das Korrekturmodell, das in die-
ser Untersuchung zu Grunde gelegt 
wurde, umgesetzt, gäbe es kaum eine 
Umverteilung der Direktzahlungen. Die 
Direktzahlungen würden bei wenigen 
arbeitsextensiven Ackerbaubetrieben 
gekürzt. Die personalintensiveren grö-
ßeren Betriebe mit Nachteilen in der 
Rationalisierung ihre Wirtschaftsweise 
wären immerhin nicht von Kürzungen 
betroffen und werden damit wirtschaft-
lich stabilisiert. Die Bewirtschaftung al-
ler übrigen Betriebe bliebe wie bisher. 
Allerdings gibt das Modell einen Anreiz 
für Betriebsteilungen, was wiederum 
eine weitere Vereinzelung von Betriebs-
zweigen und deren Rationalisierung 
nach sich ziehen könnte. Außerdem 
würden die Fördermittel Regionen mit 
arbeitsextensiven Strukturen entzogen 
werden (Beispiel Tschechien). 

Erhebliche Umverteilungen bei 
Aufgabe der Flächenbindung 

Eine Bindung der Direktzahlungen an 
die Arbeitskosten stützt größere Fami-
lienbetriebe dann, wenn sie ihre Be-
triebe anpassen und (mehr) Mitarbeiter 
beschäftigen. Dieses Modell fördert 
Betriebe mit notwendigerweise hohem 
Personalaufwand. Hier werden die Di-
rektzahlungen zu den großen viehhal-
tenden Personengesellschaften mit ent-
sprechender Lohnarbeit umgeleitet (Nr. 
2). Aber auch die kleineren bis mittel-
großen Familienbetriebe im Haupt- und 
Nebenerwerb, da deren Grundbeiträge 
in die Sozialversicherung verhältnismä-
ßig hoch sind. 
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Die stärkste Umverteilung bewirkt das 
Modell, das sich auf die standardisierte 
Arbeitszeit stützt. Hier profitieren spezi-
ell die arbeitsintensiven Betriebszweige 
im Haupt- und Nebenerwerb. Mit die-
sem Modell wird der hohe Arbeitsauf-
wand in familienbetrieblich geführten 
arbeitsintensiven Milchviehbetrieben 
am stärksten gewürdigt, und zu deren 
Einkommenssicherung und wirtschaft-
lichen Stabilisierung beigetragen. Bei 
diesem Modell allerdings verlieren nicht 
nur die arbeitsextensiven, stark rationa-
lisierten Ackerbaubetriebe (Nr. 1) son-
dern durch den angenommenen hohen 
Rationalisierungsvorteil (Degression) 
auch die flächenstarken Verbundbetrie-
be mit größeren Viehhaltungszweigen 
(Nr. 2).

Die beiden Modelle haben folgende 
Vorteile: 

 Eine wirtschaftliche Stabilisierung 
arbeitsintensiver und personalstar-
ker Betriebe wirkt dem Struktur-
wandel entgegen.

 Eine Förderung der Differenzie-
rung der Flächenbewirtschaftung 
hat positive Wirkungen auf die 
Umwelt (z.B. Biodiversität) und 
regionale Wirtschaft. 

 Die Förderung des Faktors Arbeit 
bereitet die Landwirtschaft auf zu 
erwartende hohe Energiekosten 
vor (Diesel, N-Dünger).

 Gerade eine Bindung an Sozial-
beiträge fördert direkte Einstel-
lungen in der Landwirtschaft und 
wirkt damit gegen Schwarzarbeit 
und für mehr soziale Sicherheit. 

Aber es bleiben auch einige 
Fragen offen.  Im Falle einer Bindung 
der Direktzahlungen an die Beiträge 
zur Sozialversicherung muss geklärt 
werden, welche betrieblichen Tätigkei-
ten als landwirtschaftlicher Betriebs-
zweig gelten oder eben nicht (Biogas; 
Hofladen). Es fehlen noch Kenntnisse 
darüber, wie das Modell auf regional 
unterschiedliche bzw. sich ändernde 
Lohnniveaus reagieren würde? Der An-
spruch, gerade Beschäftigungsformen 
in der Landwirtschaft zu fördern, die 
qualitativ hochwertiger und auch inno-
vativer sind, wird hier nicht garantiert. 
Auch sind die Grundlagen zur Berech-
nung der Beitragszahlungen zu den So-
zialversicherungen in den Mitgliedsstaa-
ten sehr unterschiedlich organisiert. 

Am Standardarbeitszeitmodell wird das 
pauschale Vorgehen bei der Ermittlung 
des standardisierten Arbeitsbedarfes 
kritisiert und die Gefahr einer weiteren 
Rationalisierung der Betriebe. Auch 
fördert dieses Modell keine geschütz-
ten Arbeitsverhältnisse sondern nur 
indirekt über den Arbeitsaufwand Be-
schäftigungsanreize. Dies könnte eine 
Verknüpfung mit einem Nachweis zur 
Beschäftigung notwendig machen. 

Fazit: Wird die Arbeit in den Mittel-
punkt der Gemeinsamen Agrarpo-
litik gestellt gibt es erhebliche Um-
verteilungen der Direktzahlungen 
über alle Betriebsgrößen hinweg! 
Die „neuen Herausforderungen“ 
der EU-Agrarpolitik können durch 
die Förderung der Arbeit statt der 
Fläche vom Grundsatz her gestärkt 
werden! 

Arnd Spahn / EFFAT
Das Projekt hat gezeigt, wie unterschiedlich der Kenntnisstand über die 
Beschäftigung in den einzelnen Mitgliedsländern ist. Wir brauchen mehr 
Informationen über die Arbeitssituation in der Landwirtschaft damit wir 
wirksame Konzepte zur Verbesserung der Qualität der Arbeit und zur Ver-
meidung von Armut im ländlichen Raum entwickeln und umsetzen können.
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Arbeit in der europäischen Landwirtschaft - 
offene Fragestellungen und Forschungsbedarf

Prof. Dr. Theodor Fock, 
Hochschule Neubrandenburg Landwirtschaft wieder im Fokus 

öffentlicher Diskussionen

Landwirtschaft und Fragen der land-
wirtschaftlichen Produktionsweise sind 
wieder stärker in den Blickwinkel  des  
öffentlichen Diskurses gerückt als vor 
einigen Jahren. Dabei spielen vor al-
lem Wünsche der Gesellschaft an die 
Produktionsweisen (Umweltgerechtig-
keit und artgerechte Tierhaltung), aber 
auch der potenzielle Konflikt zwischen 
Nahrungsmittel- und Energieproduktion 
sowie eine Verbesserung der Welter-
nährungssituation eine Rolle. Dagegen 
genießen Fragen der Arbeitsbedingun-

gen und tiefgreifende Veränderungen 
traditioneller ländlicher Gesellschaften 
weniger Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit. Die öffentliche Wahrnehmung 
wird auch in den Schwerpunkten wis-
senschaftlicher Analysen widergespie-
gelt.

In der europäischen Landwirtschaft 
(EU-27) waren 2007 mehr als 26 Mill. 
Personen beschäftigt (ohne Saison-
arbeitskräfte), von denen mehr als 24 
Mill. Familienarbeitskräfte und knapp 
2 Mill. regelmäßig beschäftigte Lohn-
arbeitskräfte sind. Umgerechnet ent-
spricht dies 11,7 Mill. Vollzeitbeschäftig-
ten und pro Jahr ist ein Rückgang von 
400 – 450.000 zu verzeichnen.  Der 
scheinbar eindeutige statistische Trend  
- ein sich fortsetzender Rückgang der 
landwirtschaftlichen Beschäftigung – 
zeigt sich bei näherer Betrachtung als 

eine sehr differenzierte Entwicklung. 
Die Entwicklung verläuft bei einzelnen 
Beschäftigtengruppen – Familienar-
beitskräfte, ständig beschäftigten Lohn-
arbeitskräften, Saisonarbeitskräften 
– unterschiedlich, ebenso zwischen 
den Mitgliedstaaten. Verschiedene 
Trends kann die amtliche Statistik nicht 
erfassen. Nicht legal beschäftigte Sai-
sonarbeitskräfte werden nicht erfasst, 
eine zunehmende Arbeitsteilung und 
Spezialisierung, wodurch Arbeitsgänge 
aus dem Agrarsektor verlagert werden, 
ebenfalls nicht. In Deutschland gewin-
nen gewerbliche Lohnunternehmen bei-
spielsweise zunehmend an Bedeutung. 
Neue Arbeitsfelder wie die Energieer-
zeugung oder kommunale und umwelt-
bezogene Dienstleitungen werden aus 
steuerrechtlichen Gründen häufig eben-
falls formal außerhalb des Agrarsektors 
durchgeführt.

Strukturwandel durch viele 
Faktoren beeinflusst

Langfristig haben mehrere unterschied-
liche Faktoren Einfluss auf die weitere 
quantitative und qualitative Entwicklung 
von Arbeit und Arbeitsorganisation in 
der Landwirtschaft. Dies sind techni-
sche Entwicklungen, demografischer 
und gesellschaftlicher Wandel, Aspekte 
der Arbeitsorganisation sowie der Ein-
fluss von Märkten, internationalem Wett-
bewerb und Agrarpolitik (letztere wer-
den hier nicht betrachtet). Technischer 
Wandel, insbesondere Auswirkungen 
des rasanten Einzugs von Informati-
onstechnologien in landwirtschaftliche 
Prozesse sind bislang wenig unter-
sucht. Gesellschaftliche Wandlungs-
prozesse, veränderte Werthaltungen 
und Lebensmodelle finden erfahrungs-
gemäß, wenn auch mit Verzögerung, 
Einzug in ländliche Gesellschaften. 
Gerade für Familienbetriebe zeichnen 
sich entsprechende Auswirkungen ab 
und können beobachtet werden: höhe-
re Scheidungsraten, größere berufliche 
Selbstständigkeit von Frauen, Lebens-
modelle, die stärker die individuelle 
Selbstverwirklichung in den Mittelpunkt 
rücken, können das traditionelle Modell 
landwirtschaftlicher Familienbetriebe in 
Frage stellen – und zwar unabhängig 
von den wirtschaftlichen Perspektiven. 
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Der demografische Wandel wirkt sich 
ebenfalls gravierend auf den Faktor Ar-
beit in der   Landwirtschaft aus: durch 
„fehlende“ Kinder kann die Hofnachfol-
ge gefährdet werden und generell, nicht 
nur bei Familienarbeitskräften, zeichnet 
sich Fachkräftemangel in der Landwirt-
schaft ab, der durch die demografische 
Entwicklung verschärft wird. Ländliche 
und landwirtschaftliche Arbeitsmärkte 
sind in Europa durch nationale Rege-
lungen im Sozial- und Arbeitsrecht und 
durch nationale oder regionale Traditi-
onen stark geprägt, so dass Entwick-
lungsprozesse unter unterschiedlichen 
Rahmenbedingungen stattfinden. Eine 
vergleichende, europäische wissen-
schaftliche Analyse findet kaum statt, 
meistens beschränken sich Studien auf 
die jeweiligen nationalen Arbeitsmärkte.

Agrarsozialforschung mit 
Defiziten

In den vergangenen rund dreißig Jah-
ren wurden in wissenschaftlichen Ana-
lysen, die sich mit landwirtschaftlicher 
Arbeit befassen, gewisse Schwerpunk-
te gesetzt. Dabei befassen sich unter-
schiedliche Wissenschaftsdisziplinen 
mit ihrem jeweiligen fachdisziplinären 
Blick mit der Thematik. Dies sind ins-
besondere Teildisziplinen der Agraröko-
nomie, darüber hinaus die ländliche So-
ziologie wie regionalökonomische und 
regionalplanerische  Bereiche. In den 
1980er Jahren war eine Renaissance 
der Forschung zum landwirtschaftlichen 
Familienbetrieb zu verzeichnen. In den 
1990er Jahren rückten Fragestellungen 
der Transformationsforschung und un-
terschiedliche Organisationsmodelle in 
der Landwirtschaft in den Fokus. Paral-
lel und im Anschluss haben Fragen der 
ländlichen Entwicklung, insbesondere 
Fragen einer endogenen Entwicklung, 
große Bedeutung gewonnen. Aktuell 
ist es schwer, eine dominierende Fra-
gestellung zu benennen. Insgesamt 

nimmt die Thematik „Ländliche und 
landwirtschaftliche Arbeitswelten“ in 
dem betrachteten Zeitraum für die be-
nannten Fachwissenschaften jeweils 
nur eine untergeordnete bzw. randstän-
dige Stellung ein. Auswirkungen von 
technischem, gesellschaftlichem und 
demografischen Wandel werden, wenn 
überhaupt, nur in einzelnen Studien un-
tersucht. 

Die europäische Dimension für der-
artige wissenschaftliche Studien fehlt 
weitestgehend. Zwar spielen nationale 
Bedingungen weiterhin eine große Rol-
le, aber auch landwirtschaftliche Arbeit 
wird europäisiert und Faktoren wie der 
technische, demografische und gesell-
schaftliche Wandel sind ebenfalls eu-
ropäische Phänomene. Arbeitsmärkte 
sind nicht mehr durch nationale Gren-
zen abgeschottet und bei Saisonarbeit 
spielen grenzüberschreitende Wan-
derungen schon länger eine entschei-
dende Rolle. Zugleich finden aber auch 
Wanderungen landwirtschaftlicher Un-
ternehmer statt (niederländische oder 
dänische Landwirte in Mittel- und Ost-
europa usw.) statt und in jüngster Zeit 
ist auch ein vermehrtes Engagement 
nicht-traditioneller Investoren zu beob-
achten, Phänomene, die bislang nur 
wenig untersucht wurden. Daher wäre 
es insgesamt wünschenswert, wenn 
unterschiedliche Fragestellungen land-
wirtschaftlicher Arbeitsmärkte verstärkt 
auch in ihrer europäischen Dimension 
untersucht werden. Der Agrarsektor 
wird seine Funktionen in der Nahrungs-
mittelproduktion und darüber hinaus 
und insbesondere in einer Art und Wei-
se, die gesellschaftlichen Ansprüchen 
und Wünschen entspricht, zukünftig nur 
dann erfüllen können, wenn Beschäftig-
te in der Landwirtschaft, Familien- und 
Lohnarbeitskräfte, in ausreichender An-
zahl tätig sind, motiviert und engagiert 
arbeiten können und dies vor allem un-
ter guten Arbeitsbedingungen tun kön-
nen.

Alois Karner / ProGe
Die im Projekt diskutierten theoretischen Ansätze haben 
wir in Betriebsbesuchen mit den Praktikern diskutieren 
können. Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Kam-
mern und Bildungsträgern machte deutlich wie wichtig 
eine transnationale interdisziplinäre Arbeit ist.



15

Beschäftigungsanreize in der Gemeinsamen Agrarpolitik - 
Handlungsschwerpunkte der Gewerkschaften

Thomas Hentschel, 
PECO Institut e.V. Beschäftigung wird in den nächsten 

Jahren ein zentrales Problem in der wirt-
schaftlichen Entwicklung Europas sein, 
besonders in den ländlichen Regionen. 
In einer Studie der europäischen Kom-
mission „Armut und soziale Ausgren-
zung im ländlichen Raum“2 wird für viele 
periphere Räume Armut prognostiziert. 
Arbeitsplätze in der Land- und Fort-
wirtschaft sind dabei von besonderer 
Bedeutung. Zwar nimmt die Land- und 
Forstwirtschaft nur einen geringen pro-
zentualen Anteil an den Arbeitsplätzen 
und der Wertschöpfung im ländlichen 
Raum ein, doch sind die Wirkungen auf  
die Beschäftigung in vor- und nachge-
lagerten Bereichen unbestritten hoch. 
Einem landwirtschaftlichen Arbeitsplatz 
stehen fünf weitere in den der Landwirt-
schaft vor- und nachgelagerten Wirt-
schaftsbereichen gegenüber3. 

Wenn die Landwirtschaft nicht funk-
tions- und wettbewerbsfähig bleibt, hat 
dies unmittelbare Auswirkungen auf an-
dere Arbeitsplätze und damit auch auf 
den ländlichen Raum insgesamt. 

Probleme wie der demografische Wan-
del, die Konkurrenz um Arbeitskräfte mit 
anderen attraktiveren Branchen und ein 
prognostizierter Fachkräftemangel wer-
den zunehmend wahrgenommen und 
diskutiert. Während Arbeitskräfte als 
Saisonarbeiter für einfache, anlernba-
re Tätigkeiten noch leicht aus anderen 
Regionen angeworben werden können, 

wird dies bei Fachkräften schon schwie-
riger. Deshalb muss eine vorausschau-
ende Agrarpolitik sich dieser Problema-
tik stellen. 

Die bisherige Förderpolitik von Produkt- 
und Flächensubventionen wird diesen 
Anforderungen nicht gerecht und steht 
auch angesichts der knapper werden-
den finanziellen Mittel immer stärker in 
der öffentlichen und politischen Kritik. 
Mit dem am 12.10.2011 von der Euro-
päischen Kommission vorgelegten Ver-
ordnungsentwürfen zur Gemeinsamen 
Agrarpolitik wird ein Paradigmenwech-
sel eingeleitet - so die Entwürfe vom 
Europäischen Rat und EU-Parlament 
verabschiedet werden sollten. 

Doch mit diesem Schritt ist keine quali-
tative Verbesserung der Arbeit und der 
Arbeitsbedingungen verbunden. Um 
den Anforderungen einer nachhaltigen 
Landwirtschaft nach zu kommen bedarf 
es Initiativen und Fördermöglichkeiten 
für eine qualitative Verbesserung land-
wirtschaftlicher Arbeit. Hier sehen die 
Gewerkschaften verschiedene Hand-
lungsschwerpunkte.

Eine Kernforderung der vergangenen 
Jahre war beispielsweise die Aufnah-
me von europäischen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz Standards in die Cross 
Compliance Regeln. Diese Forderung 
nach Kürzung von Subventionen bei 
Nichteinhaltung von gesetzlichen Be-
stimmungen wäre zwar ein erster Schritt 
in die richtige Richtung von „nachhalti-
ger  Arbeit", - reicht aber nicht aus. 

Unternehmen sollten vielmehr angehal-
ten werden selbst Initiative zu ergreifen, 
um gute Arbeitsbedingungen zu entwi-
ckeln. Die Entwicklung und Förderung 
von zusätzlichen sozialpartnerschaftli-
chen Sozialsystemen um einer Armut 
unter Landarbeitern vorzubeugen wäre 
so ein zukunftsweisender Schritt.

Mit dem Vorschlag, Löhne zu sub-
ventionieren finden Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer das erste Mal 
Berücksichtigung in der Gemeinsa-
men Agrarpolitik! 

2 Armut und soziale Ausgrenzung im 
ländlichen Raum; Europäische Kommisssion, 
GD Beschäftigung, soziale Angelegenheiten 
und Chancengleicheit; Brüssel 2008

3 Deutscher Bauernverband, 
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Weitere Ansätze Direktzahlungen an 
den Faktor Arbeit zu binden sind im 
Rahmen  dieses Projektes entwickelt, 
bzw. diskutiert worden. Die drei un-
tersuchten Modelle haben zum Ziel 
Beschäftigung stärker in der Agrarför-
derung zu berücksichtigen.  Allerdings 
sind die entwickelten Ansätze noch 
nicht europäisch vergleichbar, es fehlt 
das notwendige Wissen über die Be-
wertung von Arbeit in Europa und eine 
einheitliche Datenbasis für erforderli-
che  Berechnungsgrundlagen. Für die 
nächste Förderperiode schlagen wir 
vor, dass im Rahmen der so genannten 
zweiten Säule die Auswirkungen des 
technischen, gesellschaftlichen und de-
mografischen Wandels auf die Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen in der 
Landwirtschaft erforscht werden. Natür-
lich muss zur Vergleichbarkeit der Daten 
und Informationen auch ein transnatio-
naler Austausch und ein Wissenstrans-
fer erfolgen.

Überhaupt bietet die zweite Säule gute 
Ansätze zur Entwicklung von „nach-
haltigen Arbeitsbedingungen“. Eine 
Grundlage dafür ist die Förderung von 
Bildungsarbeit. In zahlreichen Bildungs-
initiativen haben die europäischen So-
zialpartner verdeutlicht, dass sie hand-
lungsfähig sind. Mit der Vereinbarung 
der Sozialpartner zum  Agripass liegt 
seit mehr als 10 Jahren ein Europäi-
scher Ansatz zur Beruflichen Bildung 
in der europäischen Landwirtschaft vor. 
Dieses Instrumentarium muss im Zu-
sammenhang mit dem Europäischen 
Qualifizierungsrahmen weiter entwickelt 
und als Orientierung für das Lebenslan-
ge Lernen in der beruflichen Bildung in 
der Land- und Forstwirtschaft dienen. 

Bei der Festlegung von Fördermaßnah-
men sollte die Arbeitsplatz-Wirkung ein 
wichtiges Bewertungskriterium sein. 
Agrarinvestitionen in bauliche Anla-
gen, Maßnahmen der Dorferneuerung, 
energetische Sanierungen oder die 
Förderung von erneuerbaren Energien 
sind mögliche Ansätze  Beschäftigung 
in ländlichen Regionen für kleinere und 
mittlere Handwerksbetriebe direkt zu 
fördern.

Für eine wettbewerbsfähige und 
nachhaltige europäische Land-
wirtschaft sind gut ausgebildete 
Beschäftigte unabdingbar! Die Be-
kämpfung der Folgen des Klimawan-
dels, die Sicherung von Fachkräften 
und Begleitung des demografischen 
Wandels sowie die Bekämpfung der 
sozialen Armut auf dem Lande und 
die Einhaltung und Entwicklung so-
zialer Standards sind Eckpunkte ge-
werkschaftlichen Handelns. 
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